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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
Aus gegebenem Anlass wollen wir Sie heute kurz über einen für viele Händler wichtigen Punkt 
informieren: 
 
Händlerfahrzeuge in der Restwertbörse car.tv 

Üblicherweise werden in den Restwertbörsen Händlerfahrzeuge besonders gekennzeichnet. 
Unter Händlerfahrzeugen versteht der Markt Fahrzeuge, die ein Händler nach dem Unfall 
erworben hat und weiter veräußern will. Viele Händler bieten auf so gekennzeichnete Fahrzeuge 
nicht, weil sie von anderen Händlern nicht kaufen wollen. 
 

Achtung !! Wichtige Information für alle Händler als Einsteller und Bieter !! 
 
Nach Aussage der Geschäftsleitung von car.tv besteht keine Kennzeichnungspflicht für ein 
solches Fahrzeug, wenn der Händler es über einen Sachverständigen einstellen lässt. Der Bieter 
ist auch in diesem Fall an sein Gebot gebunden und muss das Fahrzeug abnehmen !! 
Das würde bedeuten, dass Sie Ihren gesamten Fahrzeugbestand über einen Sachverständigen bei 
car.tv ohne Kennzeichnung als Händlerfahrzeug einstellen lassen können und der jeweilige 
Höchstbieter das Fahrzeug abnehmen muss. 
 
Wir raten von dieser verdeckten Einstellung ab !  
Unserer Ansicht nach ist der Vertrag unwirksam, da der Bieter über verkehrswesentliche 
Eigenschaften der Kaufsache bewusst getäuscht wurde. Hierin könnte sogar ein strafbares 
Verhalten liegen. 
 
Aber: 
Als Bieter bedeutet das für Sie, dass Sie nicht wissen, ob Sie bei car.tv auf ein Händlerfahrzeug 
bieten, wenn das Fahrzeug nicht als solches gekennzeichnet ist oder nicht offensichtlich von 
einem Versicherer eingestellt wurde. Auch wenn Sie kein Händlerfahrzeug erwerben wollen, 
wird car.tv aber von Ihnen die Erfüllung des Vertrages verlangen. Ein Rechtsstreit oder die 
Sperrung bei car.tv könnten die Folge sein, wenn Sie sich weigern. Die Gebühren bei car.tv 
müssen Sie wohl in jedem Fall zahlen.  
Das gilt unseres Wissens aber nur bei car.tv !  Andere Börsen sehen das so wie wir, so dass 

diese Gefahr dort nicht besteht. 
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